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Annahmerichtlinien Fahrradversicherung

Allgemeine
Fahrrad 
Annahme-
richtlinien 

Allgemeine 
Annahme-
richtlinien

 Mindestalter 18 Jahre
 Hauptwohnsitz in Deutschland
 Gültige E-Mail-Adresse des Versicherungsnehmers
 Vertragsbeginn: Antragsdatum + 1 Tag, max. 12 Monate in die Zukunft
 Zahlmöglichkeit: Lastschriftverfahren
 Zahlweise: jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich
 Annahme von Kunden nur mit ausreichender Bonität (infoscore-Prüfung)
 Kündigung durch Vorversicherung: keine Annahme möglich

 Versicherungssumme individuell wählbar bis max. 10.000 €
 1 Fahrrad/Pedelec je Vertrag möglich
 Fahrräder/Pedelecs mit gültiger Rahmennummer/Codierung
 vom Arbeitgeber überlassene Fahrrädern/Pedelecs im Rahmen eines 

Leasingvertrags ebenfalls möglich
 Privatpersonen

Stand 01.01.2025, Version 1.2 
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Annahmerichtlinien Fahrradversicherung

Nicht 
versicher-
bare Risiken

 Pedelecs/Fahrräder die der Zulassungs- oder Versicherungspflicht unterliegen
 gewerblich genutzte Fahrräder/Pedelecs
 vermietete Fahrräder/Pedelecs
 Eigenbauten (die nicht durch einen Fachbetrieb zusammengebaut wurden)
 Pedelecs/Fahrräder ohne Rahmennummer/Codierung
 Bei Kündigung des Risikos seitens des Vorversicherers
 Teilnahme an Rennen zu Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten sowie 

dazugehörige Trainings- und Übungsfahrten

Sonstige
 Vertragsdauer: 1 Jahr, danach stillschweigende Verlängerung
 Kündigungsmöglichkeit seitens Versicherungsnehmer: täglich kündbar
 Hauptfälligkeit: Vertragsbeginn + 1 Jahr
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Annahmerichtlinien Fahrradversicherung

Spezifische 
Richtlinien zu 
Diebstahl

 Voraussetzung für entschädigungspflichtige Leistungen: Sicherung des 
Fahrrads/Pedelecs mit eigenständigem Schloss oder Aufbewahrung in 
verschlossenen Räumlichkeiten

 Risikoeinstufung richtet sich mitunter nach Wohnort des Versicherungsnehmers
 Polizeiliche Meldung von Straftaten (z.B. Diebstahl, Einbruchdiebstahl) notwendig 

bei Schadenmeldung

Spezifische 
Richtlinien zu 
Reparatur

 Abschluss nur in Kombination mit Diebstahl möglich
 Fahrrad ist nicht älter als 3 Jahre
 Wartezeiten für Gefahr Verschleiß in jeweiliger Produktlinie, sowohl zu Beginn als 

auch erneut ab Inanspruchnahme
 Verschleiß gilt als mitversichert, sofern Fahrrad/Pedelec nicht älter als 5 Jahre ist
 Polizeiliche Meldung von Straftaten (z.B. Vandalismus, Brandstiftung) notwendig bei 

Schadenmeldung

Spezifische 
Richtlinien zu 
Schutzbrief

 Kostenübernahme nach versicherten Leistungen ohne Koordination
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Annahmerichtlinien Fahrradversicherung

Allgemeine 
Tarifkriterien/
Antrags-
angaben

 Fahrradtyp (Fahrrad/Pedelec)
 Kaufpreis/Versicherungssumme (bis max. 10.000 €)
 Zustand bei Kauf (neu/gebraucht)
 Datum Originalrechnung (Erstkaufrechnung)
 Wohnort des Versicherungsnehmers
 Produktlinien
 Rahmennummer
 Hersteller
 Fahrradbezeichnung (z.B. Mountainbike)
 Vorversicherer
 Kündigung durch Vorversicherer
 Carbonrahmen
 Zahlweise
 Versicherungsumfang (Gefahren)


	Annahmerichtlinien Fahrradversicherung
	Annahmerichtlinien Fahrradversicherung
	Annahmerichtlinien Fahrradversicherung
	Annahmerichtlinien Fahrradversicherung

